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 Stand: 04. Juli 2018 
 

V e r o r d n u n g 

 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Winterhude 81 / Barmbek-Nord 81  

ENTWURF 

Vom ...  

Auf Grund von § 10 in Verbindung mit § 12 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3635), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in 

der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 

(HmbGVBl. S. 19, 27), § 81 Absatz 2a der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 

(HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19), § 4 Absatz 3 Satz 1 des 

Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBI. 

S. 350, 402), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (HmbGVBl. S. 167), in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 

15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) sowie § 1, § 2 Absatz 1 und § 3 der Weiterübertragungsverordnung-

Bau in der Fassung vom 08. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 

(HmbGVBl. S. 19, 27) wird verordnet: 

 
§ 1 

(1) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Winterhude 81/ Barmbek-Nord 81 für den Geltungsbe-

reich zwischen der Straße Alte Wöhr, der Bahnanlage und der Straße Alter Güterbahnhof (Bezirk 

Hamburg-Nord, Ortsteile 409 und 428) wird festgestellt. 

 Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

Alter Güterbahnhof – Alte Wöhr – Bahnanlagen – Südgrenzen der Flurstücke 3718 und 3554 der 

Gemarkung Winterhude. 

(2) Das maßgebliche Stück des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die ihm beigegebene 

Begründung werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt. 
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(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim örtlich zuständigen Bezirksamt 

während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 

beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstattung erworben werden. 

2. Wird diese Verordnung nach § 12 Absatz 6 des Baugesetzbuchs aufgehoben, weil das 

mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zugelassene Vorhaben nicht innerhalb der 

nach § 12 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs bestimmten Frist durchgeführt wurde, 

oder weil der Träger des Vorhabens ohne Zustimmung nach § 12 Absatz 5 Satz 1 des 

Baugesetzbuchs gewechselt hat und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die 

Durchführung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans innerhalb der genannten Frist 

gefährdet ist, können bei Aufhebung des Plans von dem Vorhabenträger keine Ansprü-

che geltend gemacht werden. Wird diese Verordnung aus anderen als den in Satz 1 ge-

nannten Gründen aufgehoben, kann unter den in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs 

bezeichneten Voraussetzungen Entschädigung verlangt werden. Der Entschädigungsbe-

rechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 

der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschä-

digungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalen-

derjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten Vermö-

gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

3. Unbeachtlich werden 

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Baugesetzbuchs beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-

chennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Mängel des Abwä-

gungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter 

Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 

sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs 

beachtlich sind.  
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§ 2 

Für die Ausführung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gelten nachstehende Vorschriften: 

1. Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 

Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

2. Im allgemeinen Wohngebiet werden Ausnahmen nach § 4 Absatz 3 der Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787) ausge-

schlossen. 

3. Im allgemeinen Wohngebiet darf die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,5 für bauliche 

Anlagen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 

überschritten werden. 

4. Technische Aufbauten (zum Beispiel Haus- und Klimatechnik, Anlagen zur Nutzung von 

Solarenergie) und Aufzugsüberfahrten sind bis zu einer Höhe von 1,5 m allgemein zuläs-

sig. 

5. Im allgemeinen Wohngebiet ist eine Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone und 

Vordächer bis zu einer Tiefe von 2 m zulässig. Die Überschreitungen sind bis zu der 

Hälfte der Länge einer Fassadenseite zulässig. Balkone im Bereich der öffentlichen 

Straßenverkehrsflächen sind unzulässig und Vordächer nur bis zu einer Tiefe von 1,5 m 

zulässig. Eine Überschreitung der Baugrenzen kann für Terrassen bis zu einer Tiefe von 

3 m zugelassen werden. 

6. Im allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze nur in Tiefgaragen zulässig. Tiefgaragen 

sowie in Untergeschossen befindliche Abstellräume, Technikräume und Versorgungs-

räume sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

7. Im allgemeinen Wohngebiet sind Schlafräume zur lärmabgewandten Gebäudeseite zu 

orientieren. Wohn-/ Schlafräume in Einzimmerwohnungen und Kinderzimmer sind wie 

Schlafräume zu beurteilen. An den mit „(A)“ bezeichneten Fassaden kann von einer 

lärmabgewandten Orientierung abgesehen werden, sofern durch geeignete bauliche 

Schallschutzmaßnahmen wie zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste Vorbauten (zum 

Beispiel verglaste Loggien), besondere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung ver-

gleichbare Maßnahmen sichergestellt wird, dass durch diese baulichen Maßnahmen ins-

gesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es ermöglicht, dass in Schlafräumen 

ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten Fenstern von 30 dB(A) während der Nachtzeit 

nicht überschritten wird. Erfolgt die bauliche Schallschutzmaßnahme in Form von ver-

glasten Vorbauten, muss dieser Innenraumpegel bei teilgeöffneten Bauteilen erreicht 

werden. Wohn-/ Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie 

Schlafräume zu beurteilen. 
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Bei den mit „(B)“ bezeichneten Gebäudeteilen sind durch geeignete Grundrissgestaltung 

die Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Sofern 

eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten 

Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten 

Gebäudeseiten zuzuordnen. Für die Räume an den lärmzugewandten Gebäudeseiten 

muss ein ausreichender Schallschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fens-

tern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Wohn-/ Schlafräume 

in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. 

8. Im allgemeinen Wohngebiet ist für den Außenbereich einer Wohnung entweder durch 

Orientierung an lärmabgewandten Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutz-

maßnahmen wie verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) mit 

teilgeöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen insge-

samt eine Schallpegelminderung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der Woh-

nung zugehörigen Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 65 dB(A) erreicht wird. 

9. Im allgemeinen Wohngebiet ist der Erschütterungsschutz der Gebäude durch bauliche 

oder technische Maßnahmen (zum Beispiel an Wänden, Decken und Fundamenten) so 

sicherzustellen, dass die Anhaltswerte der DIN 4150 (Erschütterungen im Bauwesen), 

Teil 2 (Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden), Tabelle 1, Zeile 4 (Allgemeine Wohn-

gebiete nach BauNVO), Bezugsquelle: Beuth-Verlag GmbH, Berlin, Einsichtnahmestelle: 

Technische Universität Hamburg, eingehalten werden. Zusätzlich ist durch die baulichen 

und technischen Maßnahmen zu gewährleisten, dass der sekundäre Luftschall die im-

missionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 

1998 (Gemeinsames Ministerialblatt S. 503), geändert am 1. Juni 2017 (BAnz. AT 

08.06.17 B5), Nummer 6.2 nicht überschreitet. 

10. Nicht überbaute Flächen von Tiefgaragen sind mit einem im Mittel 70 cm starken durch-

wurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen. Für Bäume muss die 

Schichtstärke des durchwurzelbaren Substrats auf einer Fläche von 12 m² mindestens 

1,0 m betragen. In den mit „(X)“ bezeichneten hausnahen Bereichen kann zur Sicherstel-

lung der Entwässerung des Tiefgaragendachs die durchwurzelbare Substratüberdeckung 

bis auf 50 cm reduziert werden. 

11. Im allgemeinen Wohngebiet sind mindestens 15 vom Hundert (v. H.) der Grundstücksflä-

chen mit Stauden, Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen. Begrünte unterbaute Flächen 

können dabei mitgerechnet werden. 

12. Im allgemeinen Wohngebiet sind mindestens 8 kleinkronige Bäume an geeigneter Stelle 

auf dem Grundstück zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
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13. Für Baum-, Strauch- und Heckenpflanzungen sind standortgerechte, einheimische Laub-

gehölze zu verwenden und dauerhaft zu erhalten. Bäume müssen einen Stammumfang 

von mindestens 20 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen, aufweisen. Im Kro-

nenbereich eines jeden Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m² 

anzulegen und zu begrünen. Für Strauch- und Heckenpflanzungen sind mindestens 

zweimal verpflanzte Gehölze, mit einer Höhe von mindestens 125 cm, zu verwenden.  

14. In den nicht unterbauten Bereichen der privaten Grundstücksflächen sind Geh- und 

Fahrwege sowie Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen in wasser- und luftdurchlässi-

gem Aufbau herzustellen. 

15. Im allgemeinen Wohngebiet sind die Dachflächen der Gebäude als Flachdächer oder 

flach geneigte Dächer bis zu einer Neigung von 20 Grad herzustellen und zu mindestens 

80 v. H. mit einem mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu ver-

sehen und mindestens extensiv zu begrünen.  

16. Im allgemeinen Wohngebiet sind drei Nisthilfen für den Feldsperling fachgerecht anzu-

bringen und dauerhaft zu unterhalten. 

§ 3 

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebauungspläne aufgehoben. 

 

 

Hamburg, den    

Das Bezirksamt Hamburg-Nord 


